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1. Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Daaden beabsichtigt, eine landwirtschaftlich genutzte Fläche 

innerhalb der Ortslage Biersdorf, in ein Gewerbegebiet umzuwandeln. 

Hierzu soll der Bebauungsplan „Vorm Stoß / Unten vor dem untersten 

Wald“ aufgestellt werden.  

 

Im Zuge der Bauleitplanung ist eine Kontingentierung der zukünftigen 

Gewerbeflächen gemäß DIN 45 691 „Geräuschkontingentierung“ 

vorzunehmen. 

Ziel der Kontingentierung ist es, dass mit dem neuen Gewerbegebiet an 

der umliegenden schutzbedürftigen vorhandenen und auch zukünftigen 

Bebauung die Immissionsrichtwerte der „Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm“ auch unter Berücksichtigung der bereits 

vorhandenen Vorbelastung durch gewerbliche Betriebe im Nahbereich 

des neuen Gewerbegebietes eingehalten werden können.  

 

Anhand der Kontingentierung werden dann Festsetzungsvorschläge 

ausgearbeitet, die in der Planzeichnung sowie in den textlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplanes festgeschrieben werden sollten. 

 

In einem weiteren Schritt werden dann auch die zu erwartenden 

Verkehrsgeräusche, verursacht durch die nördlich des Plangebietes 

verlaufenden L 280, auf die neuen Gewerbeflächen ermittelt und 

gegebenenfalls Maßnahmen und Anforderungen zum Schutz von 

Büroräumen oder auch Betreiberwohnungen ausgearbeitet. 

 

Maßgeblich für die Untersuchung der Verkehrsgeräusche sind die 

Orientierungswerte der DIN 18005 sowie für den Schutz der Innenräume 

vor Verkehrslärm die Anforderungen der aktuell gültigen DIN 4109 aus 

dem Jahr 2018. 
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2. Grundlagen 

 

2.1 Beschreibung der örtlichen Verhältnisse 

 

Das neue Plangebiet soll südlich der Betzdorfer Straße (L 280) entwickelt 

werden. Im Westen grenzt die Bebauung an der Straße „Am 

Gewerbegebiet“, im Nordwesten auf der gegenüberliegenden 

Straßenseite befindet sich die Bebauung an der Betzdorfer Straße und 

der Straße „Am Stoß“, im Norden schließt dann unbebaute Waldfläche 

bis an die L 280 heran und im Osten grenzen unmittelbar an das neue 

Bebauungsplangebiet weitere Gewerbeflächen an. An der südlichen 

Plangebietsgrenze verläuft der Daadenbach, der teilweise auch durch 

das Plangebiet fließt, daran schließen südlich unbebaute Wiesenflächen 

an, gefolgt von den Bahngleisen in einem Abstand von 100 m. In einer 

Entfernung von ca. 140 m befindet sich die Wohnbebauung der Ortslage 

Biersdorf.  

 

Die Topographie steigt von Süden nach Norden an, sodass das 

natürliche Geländeniveau des Plangebietes niedriger als der 

Straßenverlauf der L 280 ist. 

 

Einen Überblick über die Örtlichkeit und die Lage des Plangebiets 

vermittelt der Anhang 1 zu diesem Gutachten.  

 

2.2 Beschreibung des Planvorhabens 

 

Das Plangebiet soll als Gewerbegebiet (GE) ausgewiesen werden. Eine 

abschließende Planung mit Verkehrsführung und Parzellierung der 

Flächen liegt noch nicht vor.  
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Eine Einteilung der Gewerbeflächen für die Kontingentierung erfolgte 

dann anhand der bestehenden Parzellengrenzen innerhalb des 

Plangebietes. Da im Süden der Daadenbach verläuft, sind im südlichen 

Plangebietsbereich Überschwemmungsflächen zu berücksichtigen. 

Diese Bereiche wurden bei der späteren Kontingentierung nicht den 

Kontingentflächen hinzugerechnet. 

 

Einen Überblick vermittelt der Auszug aus dem Bebauungsplanentwurf 

im Anhang 2.  

 

2.3 Verkehrszahlen L 280 

 

Die Straßenverkehrszählung aus dem Jahr 2015, die durch das LBM zur 

Verfügung gestellt wurde, hat im betrachteten Bereich für die L 280 

(Zählstellennummer 5213 0265) folgende Frequentierung ermittelt:  

 

L 280 (2015) 

    MT =  244 Kfz / 24h 

MN =  38 Kfz / 24h 

pT =  4,1 %  

pN =  4,4 % 

 

mit 

MT/N = stündliche Verkehrsbelastung tags / nachts 

pT/N = prozentualer Schwerverkehrsanteil tags / nachts 

 

Mithilfe der SVZ 2005 „Umrechnungsfaktoren für die maßgeblichen 

stündlichen Verkehrsstärken und maßgebend LKW-Anteile für 

Lärmberechnungen“ wurden die Zahlen auf das Prognosejahr 2030 

hochgerechnet.  
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Nachfolgend sind die für die Ermittlung der Verkehrsgeräusche 

relevanten Prognosebelastungen auf der L 280 aufgelistet: 

 

L 280 (2030) 

    MT =  253 Kfz / 24h 

MN =  39 Kfz / 24h 

pT =  4,1 %  

pN =  4,4 % 

 

Die Berechnung erfolgte mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 

im Innerortsbereich.  

 

2.4 Verwendete Unterlagen 

 

2.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen 

 

-  Bebauungsplanentwurf der Stadt Daaden „Vorm Stoß / Unten vor 

dem untersten Wald“ 

-  Auszug Flächennutzungsplan 

 

2.4.2 Richtlinien, Normen und Erlasse 

 

-  TA-Lärm 

„Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“, 2017 

-  DIN ISO 9613-2 

„Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, 1999 

-  DIN 18005 

„Schallschutz im Städtebau“; Berechnungs- und 

Bewertungsgrund-lagen, 1987 



 

  
K:\Auftrag\18438-Daaden, BPlan Vorm Stoß - Unten vo r dem untersten Wald\G-18438-1-Daaden, Bebauungspla n-22-02-18.docx 

               Seite 7 von 33  

 

-  DIN 45 691 

„Geräuschkontingentierung“, 2006 

-  RLS-90 

„Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Straßen“, 1990 

 

-  DIN 4109  

„Schallschutz im Hochbau“, 2018 

 

2.4.3 Sonstige Unterlagen 

 

- Katasterdaten 

(©GeoBasis-DE/LVermGeoRP<2018 www.lvermgeo.rlp.de; 

Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation  

Rheinland-Pfalz) 

 

2.5 Anforderungen 

 

Nach Rücksprache mit dem Landkreis Altenkirchen ist für die unmittelbar 

mit dem neuen Plangebiet benachbarten westlich und östlich gelegenen 

Gewerbeflächen die Schutzbedürftigkeit eines Gewerbegebietes (GE) 

anzusetzen. Die Wohnbebauung im Nordwesten an der Betzdorfer 

Straße und der Straße „Am Stoß“ ist als Mischgebiet (MI) zu bewerten. 

Für die südliche Wohnbebauung in der Ortslage Biersdorf existiert ein 

Bebauungsplan der die Bebauung als allgemeines Wohngebiet (WA) 

ausweist.  

 

Die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ gibt für o. g. 

Nutzungseinstufungen folgende Orientierungswerte für Gewerbelärm an, 

die gleichbedeutend mit den Immissionsrichtwerten der Technischen 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) sind: 
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Gewerbegebiet (GE): 

tags  65 dB(A) 

nachts 50 dB(A) 

 

Mischgebiet (MI): 

tags  60 dB(A) 

nachts 45 dB(A) 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA): 

tags  55 dB(A) 

nachts 40 dB(A) 

 

Diese sollen 0,5 m vor dem vom Lärm am stärksten betroffenen Fenster 

eines schutzbedürftigen Raumes gemäß DIN 4109 eingehalten werden. 

Ferner soll vermieden werden, dass einzelne Pegelspitzen den 

Tagesimmissionsrichtwert um mehr als 30 dB und den Nachtimmissi-

onsrichtwert um mehr als 20 dB überschreiten. 

 

Der spätere Bebauungsplan „soll die Baugrundstücke als Gewerbegebiet 

ausweisen. Die DIN 18005 gibt die folgenden Orientierungswerte für 

Verkehrslärm an: 

 

DIN 18005 Allgemeines Gewerbegebiet (GE): 

tags  55 dB(A) 

nachts 45 dB(A) 
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2.6 Berechnungsgrundlagen 

 

2.6.1 Geräuschkontingentierung 

 

Die DIN 45 691 beschreibt Verfahren und eine einheitliche Terminologie 

als fachliche Grundlage zur Geräuschkontingentierung in Bebauungs-

plänen für Industrie- und Gewerbegebiete sowie auch für Sondergebiete 

und gibt rechtliche Hinweise für die Umsetzung. Der Hauptteil der Norm 

beschreibt die bisher vielfach übliche Emissionskontingentierung ohne 

Berücksichtigung der möglichen Richtwirkung von Anlagen. Auf dieses 

Verfahren wird nun näher eingegangen. 

 

Ziel ist es, dass in Überlagerung der Geräuschvorbelastung (Lvorj) und 

den aus dem Plangebiet abgestrahlten Geräuschen in den betroffenen 

Gebieten die jeweils geltenden Gesamtimmissionswerte (LGI) einge-

halten werden. 

 

Bei der Vorbelastung wird zwischen der „vorhandenen Vorbelastung“ 

durch bereits bestehende Betriebe und Anlagen außerhalb des Plan-

gebietes und der „planerischen Vorbelastung“ durch noch nicht be-

stehende Betriebe und Anlagen außerhalb des Bebauungsplangebietes 

(z.B. durch bereits überplante Gewerbegebiete, die baulich noch nicht 

erschlossen etc.) unterschieden. Der an den Immissionsorten zulässige 

Beurteilungspegel durch die einwirkenden Geräusche von Betrieben und 

Anlagen innerhalb des Plangebietes wird als Planwert (LPl, j) bezeichnet. 

Dieser ergibt sich aus der energetischen Subtraktion der Vorbelastung 

vom Gesamtimmissionswert wie folgt: 
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Liegt also ein Immissionsort in einem Gebiet ohne Vorbelastung, ist der 

Planwert gleich dem Gesamtimmissionswert, wobei dieser in der Regel 

den Immissionsrichtwerten nach TA-Lärm entspricht. 

 

Da in der Regel ein Industrie- oder Gewerbe- bzw. Sondergebiet zur 

Geräuschkontingentierung gegliedert werden muss, sind Teilflächen 

festzusetzen, für die dann die Geräuschkontingente bestimmt werden. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für Flächen, für die eine gewerbliche 

Nutzung ausgeschlossen ist (z. B. öffentliche Verkehrsflächen, 

Grünflächen etc.) keine Kontingente festgelegt werden. 

 

Zur Bestimmung der Emissionskontingente ist eine ausreichende Zahl 

von geeigneten Immissionsorten so zu wählen, dass bei Einhaltung der 

Planwerte an diesen Orten auch im übrigen Einwirkungsbereich keine 

Überschreitungen der Planwerte zu erwarten sind. 

 

Die Emissionskontingente für alle Teilflächen sind im ganzen Dezibel so 

festzulegen, dass an keinem der untersuchten Immissionsorte der 

Planwert durch die energetische Summe der Emissionskontingente aller 

Teilflächen des Plangebietes überschritten wird. D.h. dass 

 

 
 

Die Differenz zwischen Emissionskontingent und Immissionskontingent 

ist unter ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen 

Ausbreitungsdämpfung unter der Annahme, dass die größte Aus-

dehnung der Teilfläche nicht größer als das 0,5-fache des Abstandes 

zum Immissionsort ist, wie folgt zu berechnen: 
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Dabei ist: 

 

DLi ,j - Differenz zwischen Immissionskontingent und Emissions- 

kontingent 

si, j - Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der Teil- 

  fläche in Meter (m) und 

si - Flächengröße der Teilfläche in Quadratmeter (m2) 

 

Die sich so ergebenden Emissionskontingente sind in den textlichen 

Festsetzungen zum Bebauungsplan anzugeben. In der Planzeichnung 

sind die Grenzen der Teilflächen festzusetzen. 

 

Im baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-

verfahren wird zunächst die planungsrechtliche Zulässigkeit eines 

Vorhabens (Betrieb oder Anlage) geprüft. Ein Vorhaben, dem eine ganze 

Teilfläche zuzuordnen ist, ist schalltechnisch dann zulässig, wenn der 

unter Berücksichtigung der Schallausbreitungsverhältnisse zum 

Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Beurteilungspegel, der vom 

Vorhaben ausgehenden Geräusche, an allen maßgeblichen 

Immissionsorten die folgende Bedingung erfüllt. 

 

 

 

 

Ist einem Vorhaben jedoch nur ein Teil einer Teilfläche zuzuordnen, ist 

die zuvor beschriebene Vorgehensweise nur auf diesen Teil 

anzuwenden. 
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Sind einem Vorhaben mehrere Teilflächen oder Teile von Teilflächen 

zuzuordnen, gilt 

 

 

 

wobei die Summation über die Immissionskontingente aller dieser 

Teilflächen und Teile von Teilflächen erfolgt. 

 

Ein Vorhaben ist auch dann schalltechnisch zulässig, wenn der 

Beurteilungspegel Lr, j den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen 

Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). 

 

2.6.2 Berechnung der Geräuschimmissionen im Einzelnachweis 

 

Gemäß der DIN ISO 9613-2 berechnet sich der äquivalente A-

bewertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind nach folgender 

Gleichung: 

 

LAT (DW)  =  LW + Dc – Adiv – Aatm – Agr – Abar - Amisc 

 

Dabei ist: 

LW - Schallleistungspegel einer Punktschallquelle in Dezibel (A) 

Dc - Richtwirkungskorrektur in Dezibel 

Adiv - die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 

  (siehe 7.1 der DIN ISO 9613-2); 

Aatm - die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption (siehe 7.2 

  der DIN ISO 9613-2); 

Agr - die Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts (siehe 7.3 

  der DIN ISO 9613-2); 
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Abar - die Dämpfung aufgrund von Abschirmung (siehe 7.4 

  der DIN ISO 9613-2) 

Amisc - die Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 

  (siehe Anhang A der DIN ISO 9613-2) 

 

Die Berechnungen nach obiger Gleichung können zum einen in den 8 

Oktavbändern mit Bandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz erfolgen. 

Zum anderen, insbesondere, wenn die Geräusche keine bestimmenden 

hoch- bzw. tieffrequenten Anteile aufweisen, kann die Berechnung auch 

für eine Mittenfrequenz von 500 Hz durchgeführt werden. 

 

Sind mehrere Punktschallquellen vorhanden, so wird der jeweilige 

äquivalente A-bewertete Dauerschalldruckpegel nach obiger Gleichung 

oktavmäßig bzw. mit einer Mittenfrequenz berechnet und dann die 

einzelnen Werte energetisch addiert. 

 

Aus dem äquivalenten A-bewerteten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind 

LAT  (DW) errechnet sich unter Berücksichtigung der nachstehenden 

Beziehung der A-bewertete Langzeitmittelungspegel LAT(LT): 

 

   LAT(LT)  =  LAT(DW)-Cmet 

 

Cmet entspricht dem meteorologischen Korrekturmaß gemäß dem 

Abschnitt 8 der DIN ISO 9613-2. 

 

2.6.3 Rechnerische Ermittlung von Verkehrsgeräuschen 

 

Nach der DIN 18005, kann man den Emissionspegel Lm,E getrennt für 

den Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) und für die Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) 

nach folgender Gleichung berechnen: 
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Lm,E  = Lm (25 m) + DLStro + DLv + DLK  + DLStg 

 

mit: Lm (25 m) = 37,3 + 10 log + (M x (1 + 0,082 p)) 

 

hierbei sind: 

 

Lm (25 m) Mittelungspegel an einer langen geraden Straße im 

Abstand von 25 m von der Mitte der nächstgelegenen 

Fahrbahn und in 4 m Höhe über Straßenniveau 

DLStro Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen 

(Tabelle 2 der DIN 18005) 

DLv Korrektur für unterschiedlich zulässige 

Höchstgeschwindigkeiten, abweichend von 100 km/h für 

PKW und 80 km/h für LKW (s. Abbildung 4 der DIN 

18005) 

DLK Zuschlag für erhöhte Störwirkung an signalgesteuerten 

Kreuzungen und Einmündungen (Tabelle 6 der DIN 

18005) 

DLStg Zuschlag für Steigungen (Tabelle 3 der DIN 18005) 

 
Für die Berechnung der Verkehrsgeräuschimmissionen, wobei 

abstandsbedingte Pegelsenkungen, Abschattungen und weitere 

ausbreitungsbedingte Dämpfungsglieder berücksichtigt werden, gibt die 

DIN 18005, Berechnungsverfahren an. 

 

2.6.4 Verwendetes Berechnungsprogramm 

 

Die Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPLAN Version 

8.0, (Updatestand 25.01.2018,) durchgeführt. 

Das Programm wurde durch die SoundPLAN GmbH in Backnang bei 

Stuttgart entwickelt. 
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2.7 Beurteilungsgrundlagen 

 

Für die Beurteilung im späteren bauleitplanerischen Verfahren und im 

Genehmigungsverfahren (Einzelnachweis) sind die DIN 18005 und die 

TA-Lärm für die Beurteilung des Gewerbelärms verursacht durch das 

neue Gewerbegebiet an der benachbarten Bebauung heranzuziehen.  

 

Für die Beurteilung der Verkehrsgeräusche auf dem Plangebiet gilt 

ebenfalls die DIN 18005 als Beurteilungsgrundlage. 

 

Diese beiden Beurteilungsgrundlagen sind nachfolgend beschrieben.  

 

2.7.1 Beurteilung gemäß DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau" für das 

bauleitplanerische Verfahren und der Verkehrsgeräuschimmissionen 

 

Die Norm gibt allgemeine schalltechnische Grundlagen für die Planung 

und Aufstellung von Bauleitplänen, Flächennutzungsplänen und Be-

bauungsplänen sowie andere raumbezogene Fachplanungen an. Sie 

verweist für spezielle Schallquellen aber auch ausdrücklich auf anzu-

wendende Verordnungen und Richtlinien. 

 

Nach dem Beiblatt zur DIN 18005 sind schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung aufgeführt, die je nach Nutzung der 

Plangebiete wie folgt lauten: 
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Tabelle 1 

Gebietsnutzung 
Schalltechnische Orien-
tierungswerte in dB(A) 

tags nachts 
reine Wohngebiete (WR), 
Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete 50 40 bzw. 35 

allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 
Campingplatzgebiete 

55 45 bzw. 40 

Friedhöfe, Kleingarten- und Parkanlagen 55 55 
besondere Wohngebiete (WB) 60 45 bzw. 40 
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 bzw. 45 
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 bzw. 50 
sonstige Sondergebiete, soweit sie 
schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart 45 bis 65 35 bis 65 

 

Die niedrigeren Nachtrichtwerte gelten für Industrie-, Gewerbe- und 

Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Be-

trieben. Die Werte zur Tageszeit sowie die niedrigeren Werte zur 

Nachtzeit entsprechen den Immissionsrichtwerten der TA-Lärm. Die 

höheren Nachtrichtwerte gelten für Verkehrsgeräusche. 

 

Bei der Beurteilung ist in der Regel am Tag der Zeitraum von 06.00 bis 

22.00 Uhr und in der Nacht der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr 

zugrunde zu legen. 

 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, 

bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die 

Orientierungswerte oft nicht einhalten. 

 

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den 

Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange 

überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete 

Maßnahmen (z.B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestal-

tung, bauliche Schallschutzmaßnahmen, insbesondere für Schlafräume) 

vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 
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Überschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende Maß-

nahmen zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes sollen in der Be-

gründung zum Bebauungsplan beschrieben und ggf. in den Plänen 

gekennzeichnet werden. 

 

2.7.2 Beurteilung im genehmigungsrechtlichen Verfahren (Einzelnachweis) 

 

Nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA-

Lärm) vom 26. August 1998 (zuletzt geändert im Juni 2017) erfolgt die 

Beurteilung eines Geräusches bei nicht genehmigungsbedürftigen bzw. 

genehmigungsbedürftigen Anlagen anhand eines sog. Beur-

teilungspegels.  

 

Dieser berücksichtigt die auftretenden Schallpegel, die Einwirkzeit, die 

Tageszeit des Auftretens und besondere Geräuschmerkmale (z. B. 

Töne). 

 
Das Einwirken des vorhandenen Geräusches auf den Menschen wird 

dem Einwirken eines konstanten Geräusches während des gesamten 

Bezugszeitraumes gleichgesetzt. 

 

Zur Bestimmung des Beurteilungspegels wird die tatsächliche Ge-

räuscheinwirkung (Wirkpegel) während des Tages auf einen Be-

zugszeitraum von 16 Stunden (06.00 bis 22.00 Uhr) und zur Nachtzeit 

(22.00 bis 06.00 Uhr) auf eine volle Stunde („lauteste Nachtstunde“ z. B. 

01.00 bis 02.00 Uhr) bezogen. 
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Treten in einem Geräusch Einzeltöne und Informationshaltigkeit deutlich 

hörbar hervor, dann sind in den Zeitabschnitten, in denen die Einzeltöne 

bzw. Informationshaltigkeiten auftreten, dem maßgebenden Wirkpegel 

3 dB bzw. 6 dB hinzuzurechnen. 

 

Die nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelten Beurteilungs-

pegel sollen den verschiedenen Nutzgebieten zugeordnete bestimmte 

Immissionsrichtwerte, die in der TA-Lärm, Abschnitt 6.1 festgelegt sind, 

nicht überschreiten. 

Zur Berücksichtigung der erhöhten Störwirkung von Geräuschen wird 

ein Zuschlag von 6 dB für folgende „Zeiten mit erhöhter Empfindlichkeit“ 

(Teilzeiten) berücksichtigt: 

 

An Werktagen      06.00 – 07.00 Uhr 

        20.00 – 22.00 Uhr 

An Sonn- und Feiertagen     06.00 – 09.00 Uhr 

        13.00 – 15.00 Uhr 

        20.00 – 22.00 Uhr 

 

Die Berücksichtigung des Zuschlages von 6 dB(A) gilt nur für Wohn-, 

Kleinsiedlungs- und Kurgebiete; jedoch nicht für Kern-, Dorf-, Misch-, 

Urbane-, Gewerbe- und Industriegebiete. 

 

Es gelten folgende Immissionsrichtwerte: 

 

Industriegebiet (GI): 

tags  70 dB(A) 

nachts 70 dB(A) 
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Gewerbegebiet (GE): 

tags  65 dB(A) 

nachts 50 dB(A) 

 

Urbanes Gebiet (MU): 

tags  63 dB(A) 

nachts 45 dB(A) 

 

Mischgebiet usw. (MI, MK, MD): 

tags  60 dB(A) 

nachts 45 dB(A) 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA): 

tags  55 dB(A) 

nachts 40 dB(A) 

 

Reines Wohngebiet (WR): 

tags  50 dB(A) 

nachts 35 dB(A) 

 

Kurgebiet usw.: 

tags  45 dB(A) 

nachts 35 dB(A) 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte, 

wie sie in Abschnitt 6.1 der TA-Lärm aufgeführt sind, am Tage um nicht 

mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB überschreiten.  
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2.8 Ausgangsdaten für die Berechnung 

 

2.8.1 Berechnung von Verkehrsgeräuschemissionen und –immissionen 

gemäß RLS-90 

 
Nach der RLS-90 (Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen) kann man 

den Emissionspegel Lm,E getrennt für den Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) und 

für die Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) nach folgender Gleichung berechnen: 

 

Lm,E  =  Lm (25)  +  DV  +  DStro  +  DStg  +  DE 

 

mit: 

Lm (25) - Mittelungspegel an einer langen, geraden Straße im 

Abstand von 25 m zur Mitte der nächstgelegenen 

Fahrbahn und in 4 m Höhe über Straßenniveau 

DV - Korrektur für unterschiedlich zulässige Höchstgeschwin-

digkeiten 

DStro - Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen 

DStg  - Zuschlag für Steigungen 

DE - Korrektur nur bei Vorhandensein von Spiegel-

schallquellen 
 

Für die gewählten Immissionsorte erfolgt die Berechnung des jeweiligen 

Mittelungspegels (Lm) entsprechend dem Teilstück-Verfahren der   

RLS-90 wie folgt: 

 

   Lm  =  10 log  imL

i

,1,010�  

Der Mittelungspegel Lm,i von einem Teilstück ergibt sich wie folgt: 

 

  Lm,i = Lm,E + DI + Ds + DBM + DB 
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mit 

Lm,E - Emissionspegel nach Abschnitt 4.4.1.1 für das Teilstück 

DI - Korrektur zur Berücksichtigung der Teilstück-Länge: 

  DI = 10 log (1) 

Ds - Pegeländerung nach Abschnitt 4.4.2.1.1 zur Berück- 

  sichtigung des Abstandes und der Luftabsorption 

DBM - Pegeländerung nach Abschnitt 4.4.2.1.2 zur Berück- 

  sichtigung der Boden- und Meteorologiedämpfung 

DB - Pegeländerung nach Abschnitt 4.4.2.1.3 durch topo- 

  graphische und bauliche Gegebenheiten 

 

Die Berechnung mit dem Programm SOUNDPLAN 8.0 steht mit diesen 

Zusammenhängen im Einklang, wobei die Gliederung der digitalisierten 

Verkehrswege in Teilstücke im Programm automatisiert ist. 

 

Anhand genannter Zusammenhänge und zuvor ermittelter 

Prognoseverkehrszahlen für das Jahr 2030 wurden für die L 280 

folgende Emissionspegel berechnet: 

 

Lm,E(2030), tags  = 57,5 dB(A) 

Lm,E(2030), nachts = 49,6 dB(A) 

 

Die detaillierte Emissionsberechnung kann dem Anhang 3 zu diesem 

Gutachten entnommen werden. 

 

3. Kontingentierung gemäß DIN 45 691  

 

Für die Kontingentierung wurden alle für die Schallausbreitung wichtigen 

Gegebenheiten in ein digitales Berechnungsmodell übertragen. Die 

Eingabedaten sind in der Plotdarstellung im Anhang 1 zu entnehmen. Für 

die Kontingentierung wurden folgende, nächstgelegene Immissionsorte 

zugrunde gelegt: 
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Immissionsort 1: Am Gewerbegebiet (GE) 

Immissionsort 2: Wohnhaus, Betzdorfer Straße 188 (MI) 

Immissionsort 3: Gewerbebetrieb, Betzdorfer Straße 177 (GE) 

Immissionsort 4: Freie Parzelle, Birkenweg (WA) 

Immissionsort 5: Wohnhaus, Am Glaskopf 54 (WA) 

 

3.1 Festlegung der Planwerte 

 

Für die Kontingentierung wurden Planwerte festgesetzt. Diese sollen 

auch eine gewerbliche Vorbelastung durch die bereits bestehenden 

Gewerbebetriebe an der Betzdorfer Straße und der Straße „Am 

Gewerbegebiet“ berücksichtigen. Daher wurden die Planwerte 10 dB 

unter den Immissionsrichtwerten der TA-Lärm ausgelegt. Es ergeben 

sich somit für die Immissionsorte, die bei der Kontingentierung zur 

Ermittlung des Emissionskontingentes Beachtung finden, folgende 

Planwerte: 

 

Tabelle 2 – Zulässige Planwerte 

IO Bezeichnung 
Planwerte in 

dB(A) 
Tag Nacht 

1 Am Gewerbegebiet (GE)   55 40 
2 Wohnhaus, Betzdorfer Straße 188 (MI) 50 35 
3 Gewerbebetrieb, Betzdorfer Straße 177 (GE) 55 40 
4 Freie Parzelle, Birkenweg (WA) 45 30 
5 Wohnhaus, Am Glaskopf 54 (WA) 45 30 

 

3.2 Berechnung der Emissionskontingente LEK 

 

Zur Ermittlung der Emissionskontingente wurde das gesamte Plangebiet 

in insgesamt 4 Gewerbegebietsflächen gegliedert. Diese Flächen 

können dem Lageplan im Anhang 4 zu diesem Gutachten entnommen 

werden.  
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Die Berechnung führte zu folgende zulässige Emissionskontingente (LEK) 

der einzelnen Teilflächen: 

 

Teilfläche 1 (GE1):    LEK, tags =  57 dB(A)/m2 

      LEK, nachts =  42 dB(A)/m2 

 

Teilfläche 2 (GE2):    LEK, tags =  61 dB(A)/m2 

LEK, nachts =  46 dB(A)/m2 

 

Teilfläche 3 (GE3):    LEK, tags =  61 dB(A)/m2 

      LEK, nachts =  46 dB(A)/m2 

 

Teilfläche 4 (GE4):    LEK, tags =  63 dB(A)/m2 

LEK, nachts =  48 dB(A)/m2 

 

Weiterhin wurden gemäß DIN 45 691 richtungsabhängige 

Zusatzkontingente ermittelt. Folgende Zusatzkontingente sind hiernach 

möglich: 

Tabelle 3 – Zusatzkontingente 

Sektor Anfang Ende 
Zusatzkontingent LEK,zus. in 

dB 
Tag Nacht 

A 282 359 0 0 
B 359 119 5 5 

C 119 212 2 2 
D 212 282 3 3 

 

Als Referenz für die o. a. Richtungssektoren wurde folgender 

Koordinatenpunkt berücksichtigt: 

 

Tabelle 4 - Referenzpunkt UTM-Format 
X Y 

425073,00 5622768,00 
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Die detaillierten Berechnungsergebnisse sowie einen Überblick über die 

Richtungssektoren kann den Anhängen 5.1 bis 5.4 zu diesem Gutachten 

entnommen werden. 

 

3.3 Berechnung und Beurteilung der Immissionskontingente 

 

Bei Ausschöpfung der zuvor aufgeführten Emissionskontingente, 

einschließlich der jeweiligen Zusatzkontingente errechnen sich an den 

jeweiligen Immissionsorten im Umfeld des Plangebietes folgende 

Emissionskontingente: 

 

Tabelle 5 – Immissionskontingente LIK 

IO Bezeichnung 

Immissionskontingent 
durch das Plangebiet 

in dB(A) 
Tag Nacht 

1 Am Gewerbegebiet (GE)   54,6 39,6 
2 Wohnhaus, Betzdorfer Straße 188 (MI) 50,0 35,0 
3 Gewerbebetrieb, Betzdorfer Straße 177 (GE) 54,1 39,1 
4 Freie Parzelle, Birkenweg (WA) 44,9 29,9 
5 Wohnhaus, Am Glaskopf 54 (WA) 44,4 27,4 

 

Wie die Berechnungen zeigen, werden bei Einhaltung der errechneten 

Emissionskontingente (LEK) an den nächstgelegenen Immissionsorten 

die Planwerte eingehalten. Somit sind bei Einhaltung dieser 

Emissionskontingente keine Richtwertüberschreitungen, selbst unter 

Berücksichtigung der gewerblichen Vorbelastungen, zu erwarten. 

 

3.4 Festsetzungsempfehlung 

 

Als Festsetzungsvorschlag für den Bebauungsplan sind in der 

Planzeichnung die Teilflächen zu kennzeichnen. Für die textliche 

Festsetzung empfiehlt sich folgende Formulierung: 
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 Zulässig sind in den eingeschränkten Gewerbegebiets- 

 Flächen (GEE) Vorhaben (Betriebe und Anlagen, deren 

 Geräusche folgende Emissionskontingente (LEK) nach 

 DIN 45 691 weder tags (06.00 bis 20.00 Uhr), noch nachts 

 (22.00 bis 06.00 Uhr) überschreiten: 

 

Teilfläche 1 (GE1): 

   LEK, tags = 57 dB(A)/m2 

   LEK, nachts = 42 dB(A)/m2 

 

Teilfläche 2 (GE2): 

   LEK, tags = 61 dB(A)/m2 

   LEK, nachts = 46 dB(A)/m2 

 

Teilfläche 3 (GE3): 

   LEK, tags = 61 dB(A)/m2 

   LEK, nachts = 46 dB(A)/m2 

 

Teilfläche 4 (GE4): 

   LEK, tags = 63 dB(A)/m2 

   LEK, nachts = 48 dB(A)/m2 

 

Für die Immissionsorte, die in den im Plan dargestellten 

Richtungssektoren A bis D liegen, darf in der Gleichung (6 und 7 der DIN 

45 691) das Emissionskontingent LEK der einzelnen Teilflächen durch LEK 

+ LEK,zus. ersetzt werden. 
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Tabelle 6 – Zusatzkontingente 

Sektor Anfang Ende 
Zusatzkontingent  

LEK,zus. in dB 
Tag Nacht 

A 282 359 0 0 
B 359 119 5 5 
C 119 212 2 2 
D 212 282 3 3 

 

Als Referenz für die o. a. Richtungssektoren wurde folgender 

Koordinatenpunkt berücksichtigt: 

 

Tabelle 7 - Referenzpunkt UTM-Format 
X Y 

425073,00 5622768,00 

 

Umfasst ein zu beurteilender Betrieb nicht die gesamte kontingentierte 

Fläche, ist die durch den Betrieb beanspruchte Teilfläche zu betrachten 

und die hieraus resultierenden Kontingente für diesen Betrieb 

entsprechend den Vorgaben der DIN 45 691 bzw. DIN 18005 an der 

schutzbedürftigen Bebauung zu ermitteln. 

 

Sollte eine Überschreitung der zulässigen Kontingente aufgrund einer 

Detailuntersuchung nach TA-Lärm für einen geplanten Betrieb zu 

erwarten sein, sind durch den Betrieb Vorkehrungen dahingehend zu 

treffen, dass die jeweiligen Kontingente eingehalten werden. Die 

angesprochenen Vorkehrungen können sich beispielsweise wie folgt 

darstellen: 

 

- Auswahl der Gebäudeteile anhand der schalltechnischen 

Erfordernisse. 
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- Nutzung der Abschirmeffekte an Gebäuden durch geschickte 

Hallenanordnung (zwischen den nächstgelegenen Wohngebäuden 

und geplanten betrieblichen Fahrstraßen oder aber Verladebereichen 

bzw. sonstige ins Freie abstrahlende Geräuschquellen). 

- Einhaltung der Regeln der Technik in Bezug auf erforderliche 

Aggregate, Baumaschinen und Geräte (z. B. Lüftungs- und 

Heizungsanlagen etc.). 

 

Des Weiteren sollte bei der Offenlage des Bebauungsplanes ein Auszug 

aus der DIN 45 691 „Geräuschkontingentierung“ in aktueller Fassung 

beigelegt werden, um Verfahrensfehler zu vermeiden. 

 

4. Verkehrsgeräuschermittlung 

 

Neben der Kontingentierung wurden auch die Verkehrslärmimmissionen 

auf dem Plangebiet untersucht.  

Der Straßenverlauf ist dem Anhang 1 zu entnehmen. Im Anhang 6 und 7 

sind für die Erd- und Obergeschosse (Aufpunktshöhen von 2,8 m bzw. 

5,6 m über Geländeniveau) die zu erwartenden Immissionen für die 

Tageszeit, anhand von Rasterlärmkarten, graphisch dargestellt.   

Der Orientierungswert für Verkehrslärm der DIN 18005 für ein 

Gewerbegebiet von 65 dB(A) wird bis auf einen vernachlässigbaren 

Randstreifen im Nahbereich der L 280 eingehalten.  

Sollten in dem neuen Gewerbegebiet neben Büroräumen auch 

Betreiberwohnungen zulässig sein, sind auch die Nachtwerte zu 

betrachten. Diese sind für das 1. Obergeschoss im Anhang 8 dargestellt. 

Auch hier zeigt sich, dass der Nachtorientierungswert für Verkehrslärm 

von 55 dB(A) fast auf dem gesamten Plangebiet eingehalten wird. 

Lediglich in einem 5 m breiten Randstreifen am nördlichen 

Plangebietsrand wird der Orientierungswert nicht eingehalten.  
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In diesem Bereich sollte auf die Planung von Wohn- und Schlafräumen 

verzichtet werden.  

 

Weitere aktive Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm für die Tages- 

und Nachtzeit sind somit nicht umzusetzen.  

 

Es ist zu empfehlen Aufenthaltsräume im Freien wie Balkone, Terrassen 

etc. nach Süden von der Straße abgewandt zu errichten.  

 

5. Passiver Schutz vor Außenlärm 

 

Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" (2018-01) befasst sich in Teil 

1, Abschnitt 7 mit „Anforderungen an die Luftschalldämmung von 

Außenbauteilen“ zum Schutz von Aufenthaltsräumen vor Außenlärm. 

Relevant sind dabei folgende Lärmquellen: 

 

-  Straßenverkehr, 

-  Schienenverkehr, 

-  Luftverkehr, 

-  Wasserverkehr, 

-  Industrie/Gewerbe 

 

Schutzbedürftige Räume sind z. B.: 

 

-  Wohnräume, einschließlich Wohndielen, Wohnküchen; 

-  Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungs-

stätten; 

-  Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien; 

-  Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen  

-  Einrichtungen; 
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-  Büroräume; 

-  Praxisräume, Sitzungsräume und ähnlich Arbeitsräume. 

 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bauschalldämmmaße 

R`w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich 

unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach fol-

gender Gleichung: 

 

   R´w,ges = La - KRaumart 

 

Dabei ist 

La  der maßgebliche Außenlärmpegel nach  

DIN 4109-2 (2018) 

KRaumart = 25 dB - für Bettenräume in Krankenanstalten und 

    Sanatorien 

KRaumart = 30 dB - für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Über- 

    nachtungsräume in Beherbergungstätten, 

    Unterrichtsräume und Ähnliches; 

KRaumart = 35 dB - für Büroräume und Ähnliches; 

 

Mindestens einzuhalten sind: 

 

R´w,ges = 35 dB - für Bettenräume in Krankenanstalten und 

    Sanatorien; 

R´w,ges = 30 dB - für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Über- 

    nachtungsräumen in Beherbergungsstätten, 

    Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

 

Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, ist der maßgebliche 

Außenlärmpegel La für die Berechnung festgelegt: 
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Tabelle 8 - Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und 
maßgeblichem Außenlärmpegel 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 
La in dB(A) 

I 55 
II 60 
III 65 
IV 70 
V 75 
VI 80 
VII �  80a 

a Für maßgebliche Außenlärmpegel La �  80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten festzulegen 

 

Zur Bestimmung des maßgeblichen Außenlärmpegels werden die 

Lärmbelastungen in der Regel berechnet. 

 

Der maßgebliche Außenlärmpegel La ergibt sich: 

 

-  für den Tag aus dem zugehörigen um 3 dB erhöhten Beurteilungs- 

pegel (06.00 bis 22.00 Uhr) 

-  für die Nacht aus dem zugehörigen um 3 dB erhöhten Beurteilungs-

pegel (22.00 bis 06.00 Uhr) plus Zuschlag zur Berücksichtigung der 

erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis in der 

Nacht); dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt 

werden können. 

 

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere 

Anforderung ergibt. 

 

Im vorliegenden Fall ist daher der Nachtzeitraum maßgeblich, da die 

Differenz zwischen Tages- und Nachtbeurteilungspegel <10 dB beträgt.  

 

Wie zuvor bereits beschrieben, spielen beim Schutz von 

Aufenthaltsräumen durch Außenlärm nicht nur die Verkehrslärm-

immissionen, sondern auch die Gewerbelärmimmissionen eine Rolle.  
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Da das Plangebiet selbst später als Gewerbegebiet ausgewiesen werden 

soll und in der Nachbarschaft bereits Gewerbebetriebe ansässig sind, 

wurden bei der Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels neben 

den Verkehrsgeräuschen auch Gewerbelärmimmissionen berücksichtigt. 

Da diese im Detail nicht bekannt sind, wurde hier davon ausgegangen, 

dass der Richtwert ausgeschöpft wird. In diesem Fall sind das zur 

Tageszeit 65 dB(A) und zur Nachtzeit 50 dB(A) die auf dem Plangebiet 

zu erwarten wären. 

 

Bei der Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels wurden den 

nächtlichen Verkehrslärmimmissionen 10 dB (Zuschlag für die erhöhte 

Störwirkung bei Verkehrslärm) und den maximal zu erwartenden 

nächtlichen Gewerbelärmimmissionen 15 dB (Zuschlag für die erhöhte 

Störwirkung bei Gewerbelärm) hinzuaddiert.  

Der Summe beider Lärmquellen wurde dann abschließend noch um 3 dB 

erhöht. 

 

Der Anhang 9 zeigt die zu erwartenden Lärmpegelbereiche. Wie der 

Karte zu entnehmen ist, werden hier die Lärmpegelbereiche IV und V 

erreicht. 

 

Aus diesen resultieren die folgenden Anforderungen an die Bausubstanz 

für Wohnräume: 

 

Tabelle 9 – erforderliches Gesamtschalldämmmaß 

Lärmpegelbereich 
Erforderliches 

Gesamtschalldämmmaß         
R´w, ges. in dB 

IV 40 
V 45 

 

In Bezug auf Büroräume und ähnlich schützenswerte Räume gelten um 

5 dB niedrigere Anforderungen, als zuvor beschrieben. 
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Abhängig der späteren Raumgröße und des Fensterflächenanteils sind 

die Anforderungen im Detail nach den Vorgaben der DIN 4109 (2018) zu 

ermitteln.  

 

6. Zusammenfassung 

 

Die Stadt Daaden beabsichtigt eine derzeit brachliegenden Fläche an der 

L 280 als Gewerbegebiet auszuweisen. In einer Kontingentierung nach 

DIN 45 691 wurde das Plangebiet in 4 Teilflächen unterteilt und für diese 

Teilflächen Kontingente ermittelt, bei deren Einhaltung auch unter 

Berücksichtigung der gewerblichen Vorbelastung keine 

Überschreitungen an der benachbarten schutzbedürftigen Bebauung zu 

erwarten sind.  

Die Emissionskontingente können dem Abschnitt 3 zu diesem Gutachten 

entnommen werden.  

 

Daneben wurden auch die zu erwartenden Verkehrsgeräusch-

immissionen durch die L 280 für die Tages- und Nachtzeit sowie 

Anforderungen an die Bausubstanz späterer Büro- oder 

Betreiberwohnungen ermittelt.  

Die Berechnung kam zu dem Ergebnis, dass durch den Verkehrslärm zur 

Tages- und Nachtzeit die Orientierungswerte der DIN 18005 für ein 

Gewerbegebiet von tags 65 dB(A) und nachts 55 dB(A) eingehalten 

werden. Im Nahbereich der L 280 wird zur Nachtzeit in einem ca. 5 m 

breiten nördlichen Randstreifen im Nahbereich der L 280 der Nachtwert 

geringfügig überschritten. Schlafräume von Betreiberwohnungen sollten 

daher erst in einem entsprechenden Schutzabstand zur Straße 

angeordnet werden. Es empfiehlt sich Aufenthaltsräume im Freien 

(Balkone, Terrassen etc.) zur Straße abgewandt in Südausrichtung zu 

planen. 
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Proj.-Nr. 18438
Erg-Nr. 5 BPlan - Daaden

Emissionsberechnung Straße

Straße MT

Kfz/h

pT

%

MN

Kfz/h

pN

%

v Pkw

Tag

km/h

v Pkw

Nacht

km/h

v Lkw

Tag

km/h

v Lkw

Nacht

km/h

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

D vT

dB(A)

D vN

dB(A)

D Refl

dB(A)

D Stro

Tag

dB(A)

D Stro

Nacht

dB(A)

LmE

Tag

dB(A)

LmE

Nacht

dB(A)

L280 253 4,1 39 4,4 50 50 50 50 62,6 54,5 -5,1 -5,0 0,0 0,0 0,0 57,5 49,6
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Proj.-Nr. 18438
Erg-Nr. 5 BPlan - Daaden

Emissionsberechnung Straße

Legende

Straße Straßenname
MT Kfz/h Kfz pro Stunde, tags
pT % LKW-Anteil, tags
MN Kfz/h Kfz pro Stunde, nachts
pN % LKW-Anteil, nachts
v Pkw Tag km/h Geschwindigkeit PKW, tags
v Pkw Nacht km/h Geschwindigkeit PKW, nachts
v Lkw Tag km/h Geschwindigkeit LKW, tags
v Lkw Nacht km/h Geschwindigkeit LKW, nachts
Lm25 Tag dB(A) Pegel in 25m Abstand und 100 km/h PKW, 80 km/h LKW, tags
Lm25 Nacht dB(A) Pegel in 25m Abstand und 100 km/h PKW, 80 km/h LKW, nachts
D vT dB(A) Zuschlag für Geschwindigkeiten, tags
D vN dB(A) Zuschlag für Geschwindigkeiten, nachts
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
D Stro Tag dB(A) Zuschlag für Straßenoberfläche, tags
D Stro Nacht dB(A) Zuschlag für Straßenoberfläche, nachts
LmE Tag dB(A) Emissionspegel, tags 
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel, nachts
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Kontingentierung für: Tageszeitraum

Immissionsort IO.01 IO.02 IO.03 IO.04 IO.05

Gesamtimmissionswert L(GI) 65,0 60,0 65,0 55,0 55,0

Geräuschvorbelastung L(vor) -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Planwert L(PI) 55,0 50,0 55,0 45,0 45,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

GE1 1849,6 57

GE2 1159,6 61

GE3 1151,7 61

GE4 1747,2 63

IO.01 IO.02 IO.03 IO.04 IO.05

50,1 46,0 33,7 31,9 34,1

43,1 44,5 38,0 35,0 36,0

39,9 41,4 40,3 35,8 35,5

41,2 42,5 47,9 40,3 38,6

Immissionskontingent L(IK) 51,6 50,0 49,1 42,9 42,4

Unterschreitung 3,4 0,0 5,9 2,1 2,6

Proj. Nr. 18438 BPlan - Daaden
Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691
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Kontingentierung für: Nachtzeitraum

Immissionsort IO.01 IO.02 IO.03 IO.04 IO.05

Gesamtimmissionswert L(GI) 50,0 45,0 50,0 40,0 40,0

Geräuschvorbelastung L(vor) -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Planwert L(PI) 40,0 35,0 40,0 30,0 30,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK)

GE1 1849,6 42

GE2 1159,6 46

GE3 1151,7 46

GE4 1747,2 48

IO.01 IO.02 IO.03 IO.04 IO.05

35,1 31,0 18,7 16,9 19,1

28,1 29,5 23,0 20,0 21,0

24,9 26,4 25,3 20,8 20,5

26,2 27,5 32,9 25,3 23,6

Immissionskontingent L(IK) 36,6 35,0 34,1 27,9 27,4

Unterschreitung 3,4 0,0 5,9 2,1 2,6

Proj. Nr. 18438 BPlan - Daaden
Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente L{EK} nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch 
nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente

Teilfläche L(EK),T L(EK),N

GE1 57 42

GE2 61 46

GE3 61 46

GE4 63 48

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt5.

Proj. Nr. 18438 BPlan - Daaden
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Für die Immissionsorte, die in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis D liegen, darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 das Emissionskontingent L{EK} der einzelnen 
Teilflächen durch L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden

IO.01

IO.02

IO.03

IO.04
IO.05

A

D

C

B

Referenzpunkt

X Y

425073,00 5622768,00

Sektoren mit Zusatzkontingenten

Sektor Anfang Ende EK,zus,T EK,zus,N

A 282,0 359,0 0 0

B 359,0 119,0 5 5

C 119,0 212,0 2 2

D 212,0 282,0 3 3

Proj. Nr. 18438 BPlan - Daaden
Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691
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70,0 70,0
70,0

                 Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109-1:2016-07
                                  Schallschutz im Hochbau

    Maßgeblicher                                      erforderliches bewertetes
     Außenlärm-                                   Gesamtschalldämm-Maß R´w,ges
         pegel                                                   des Außenbauteils
       in dB(A)                                                           in dB

                                                                            a       b        c

 <= 55            Lärmpegelbereich I               35       30          -

55 < <= 60            Lärmpegelbereich II              35       30         30

60 < <= 65            Lärmpegelbereich III             40       35         30

65 < <= 70            Lärmpegelbereich IV            45       40          35

70 < <= 75            Lärmpegelbereich V             50       45          40              

75 < <= 80            Lärmpegelbereich VI                       50          45

80 <             Lärmpegelbereich VII                                    50

 a  Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 

 b  Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

     Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und ähnliches 

 c  Büroräume und ähnliches
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